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Der	Vertrag	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	vom	7.	Februar	1992	
zur	Binnenmarktfreiheit	tritt	in	Kraft

nach art. 36 aeuv sind vorschriften über den schutz „nationalen Kulturguts von 
künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem wert“ von der binnenmarkt-
freiheit ausgenommen.

1992

EU-Verordnung	Nr.	116/2009	über	die	Ausfuhr	von	Kulturgütern	vom	
18.	Dezember	2008

die verordnung ist geltendes Recht in deutschland und den anderen mitgliedsstaaten. 
sie betrifft den export von Kulturgütern in den eu-außenbereich – für internationale 
spitzenwerke insbesondere nach basel und new York. 

die ausfuhrbestimmungen beruhen auf dem sogenannten Kategorienprinzip.
danach werden Kulturgüter nach ihrer eigenschaft in mehr als 30 gattungen von 
 bildern und gemälden über landkarten bis hin zu tapeten nach wert- und alters-
grenzen erfasst. für bilder und gemälde z. b. ist die wertgrenze 150.000 € und 
die altersgrenze 50 Jahre. der export von Kulturgütern, der sich in diesem Rahmen 
bewegt, ist frei. werden diese grenzen überschritten, besteht ein exportverbot mit 
erlaubnisvorbehalt. in deutschland entscheiden die obersten Kulturbehörden der 
länder über die genehmigung. sie wird erteilt, wenn kein national wertvolles Kultur-
gut vorliegt.

2008

Referentenentwürfe	Nr.	1	vom	29.	Juni	2015,	Nr.	2	vom	14.	Juli	2015	sowie	der	
autorisierte	offizielle	Entwurf	vom	14.	September	2015	und	der	Regierungsent-
wurf	vom	4.	November	2015	

der Regierungsentwurf ist immer noch ein entwurf und muss die instanzen des 
bundes tages durchlaufen. der dreh- und angelpunkt der novellierung ist, dass sie 
das Kategorienprinzip der eu-verordnung nr. 116/2009, wenn auch mit deutlich 
angehobenen wert- und altersgrenzen, auf die ausfuhr im die eu-binnenmarkt 
überträgt. in zukunft soll nicht mehr gelten, was auf den listen steht, sondern was als 
national wertvoll auf die listen gehört. 

2015

I.	Chronologie	der	Gesetzgebung	zum	Abwanderungsschutz	
	 nationalen	Kulturguts

Reichsverordnung	vom	11.	Dezember	1919		

die ausfuhr eines Kunstwerks bedarf der genehmigung, sobald es in das verzeichnis 
der werke eingetragen ist, deren verbringung ins ausland einen wesentlichen verlust 
für den nationalen Kunstbesitz bedeuten würde. 

die Reichsverordnung begründet das sogenannte listenprinzip.

1919

Artikel	14	des	Grundgesetzes	vom	23.	Mai	1949

(1) das eigentum und das erbrecht werden gewährleistet. inhalt und schranken 
 werden durch die gesetze bestimmt.
(2) eigentum verpflichtet. sein gebrauch soll zugleich dem wohle der allgemeinheit 
dienen.
(3) eine enteignung ist nur zum wohle der allgemeinheit zulässig. sie darf nur durch 
gesetz oder auf grund eines gesetzes erfolgen, das art und ausmaß der entschä-
digung regelt. die entschädigung ist unter gerechter abwägung der interessen der 
allgemeinheit und der beteiligten zu bestimmen. 

1949

Gesetz	zum	Schutz	deutschen	Kulturgutes	gegen	Abwanderung	vom	
6.	August	1955	
 
das gesetz bestätigt das listenprinzip der verordnung von 1919. es ist bis heute 
gelten des Recht in deutschland. was in das „verzeichnis national wertvollen Kultur-
gutes“ aufgenommen wird, unterliegt einem exportverbot, im übrigen kann frei 
ausgeführt werden.

die obersten landesbehörden entscheiden nach anhörung einer sachverständigen-
kommission. es geht um Kulturgut und deshalb sind die maßstäbe des marktwertes 
und des alters ebenso wenig entscheidend wie die Person des eigentümers.  

1955

„Generelles	Ausfuhrverbot	mit	Erlaubnisvorbehalt“.	Der	Referentenentwurf	vom	
20.	Januar	1988

der entwurf in der Ära des bundeskanzlers helmut Kohl scheiterte bereits in der 
Ressortabstimmung. die fachliche auseinandersetzung entsprach in ihren details der 
heutigen diskussion um das Kgsg. der bundeskanzler war im hinblick auf die seiner-
seits schon vereinbarte Öffnung des europäischen binnenmarkts 1992 nicht bereit, 
Restriktionen auf dem Kunstmarkt hinzunehmen.

1988
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der erste Referentenentwurf vom 29. Juni 2015 war alles andere als ein lockeres Positionspapier. er ist 
in jahrelanger auseinandersetzung mit der materie von experten äußerst präzise erarbeitet worden, mit fünf 
seiten einleitung und einer detaillierten 98 seiten langen begründung. ziel war und ist es, die verschiedensten 
deutschen, europäischen und internationalen normen zu den drei bereichen abwanderungsschutz (unesco-
Konvention von 1970, Kulturgutschutzgesetz von 1955) und zur einfuhr und Rückgabe unrechtmäßig nach 
deutschland verbrachten Kulturguts (Kulturgüterrückgabegesetz von 2007 und haager Konvention von 
1954) in einem kohärenten Kulturguttransfergesetz „aus einem guss“ zusammenzufassen. 

ein kühnes unterfangen mit einer vielzahl neuer begriffsbildungen und komplizierten verweisungen 
und inhaltlichen verzahnungen. ich kenne nur wenige, die den gesetzestext gelesen, geschweige dann 
verstanden haben. sie können für sich beanspruchen, zu den glücklicheren dieser welt zu gehören. die 
vorschriften zur Kulturgutrückgabe sind von zentraler bedeutung. die Richtlinie 2014/60/eu vom 15. mai 
2014 fordert eine umsetzung in nationales Recht bis zum 18. dezember 2015. hier ist druck aufgebaut. seit 
der unesco-Konvention von 1970 und der vielzahl nachfolgender vereinbarungen und Regeln spricht 
sehr viel dafür, dass dieser Komplex kurzfristig zum abschluss kommen sollte. ganz anders liegt es beim 
abwanderungsschutz aufgrund des Kulturgutschutzgesetzes von 1955. dort blicken wir auf eine 95-jährige 
weitestgehend un beanstandeter Praxis des listenschutzes national wertvoller Kulturgüter zurück. diese ab-
handlung befasst sich mit der frage, ob es für den Kulturstandort deutschland sinnvoll ist, auch in diesem 
bereich umfangreiche bürokratische hürden aufzubauen, die mit enormen Kosten und eingriffen in persön-
liche freiheitsrechte verbunden sind.

ob nun durchgestochen oder nicht autorisiert, ist der erste Referentenentwurf an die Öffentlichkeit 
gelangt und hat einen sturm der entrüstung ausgelöst. dazu hat mit sicherheit beigetragen, dass mit der 
neuregelung, wie es auf seite eins des Regierungsentwurf steht, „vor allem gegen den weltweiten illegalen 
handel mit Kulturgut vorgegangen werden“ soll. der entwurf enthält umfängliche vorschriften zu mittei-
lungs-, aufbewahrungs-, sorgfalts- und auskunftspflichten, die mit weiteren bestimmungen zur behördlichen 
sicherstellung der zollkontrollen unter aufhebung des steuergeheimnisses, der europaweiten übermittlung 
dieser daten an die zuständigen stellen und rigorosen bußgeld- und strafbedingungen verbunden sind. über 
weite strecken liest sich der entwurf wie ein strafgesetzbuch.

das mag bestimmt einigen, ja vielen gefallen, die der heutigen entwicklung des weltweiten Kunstmarkts 
mit ominösen Preisen für spitzenwerke mit skepsis und ablehnung gegenüberstehen. das ist absolut ver-
ständlich. andererseits muss nüchtern betrachtet werden, dass der Kulturstandort deutschland nicht isoliert 
vom internationalen Kunst- und Kulturbetrieb betrachtet werden kann. messen, biennalen, triennalen und 
wechselausstellungen beherrschen das feld. die Politik fordert besucherquoten und eine eigenfinanzie-
rung der institutionen unter Kürzung der öffentlichen mittel. besucherzahlen sind längst auch in museen 
wie der tate modern in london oder dem moma das maß der dinge. sie werden nicht mehr über ihre 
sammlungen, sondern über die wechselausstellungen erreicht. das gilt in gleicher weise für deutschland. 
nach erhebungen größerer deutscher museen besuchen nur ca. 20 % der Rezipienten die sammlungen der 
museen und 80 % die dort angebotenen wechselausstellungen. dabei geht es natürlich um die namen der 
Künstler. gut besuchte veranstaltungen, man muss nicht einmal an die blockbuster-ausstellungen denken, 

II.	Regierungsentwurf	vom	4.	November	2015.	
	 Regeln	zum	Abwanderungsschutz	und	die	Folgen
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Vergleich	der	Wert-	und	Altersgrenzen	nach	der	EU-VO	Nr.	116/2009	
und	des	Referentenentwurfs	vom	14.9.2015
003366Vergleich der Wert- und Altersgrenzen nach der EU-VO Nr. 116/2009 
und des Referentenentwurfs vom 14.9.2015

Hi/Fa,17.11.2015

Alter (in 
Jahre) Wert Alter (in 

Jahre) Wert

100 0 100 0

100 0 100 0

50 150.000 70 300.000

50 30.000 70 100.000

50 15.000 70 50.000

50 15.000 70 50.000

50 50.000 70 100.000

50 15.000 70 50.000

50 0 70 50.000

100 50.000 100 100.000

200 15.000 200 30.000

50 0 50 0

Keine 
Altersgrenze 50.000 Keine 

Altersgrenze 100.000

75 50.000 150 100.000

Zwischen 50 
und 100 50.000 100 100.000

Über 100 50.000 100 100.000

5. Mosaike

6. Original-Radierungen, 
Lithographien

7. Originalerzeugnisse der 
Bildhauerkunst und Kopien

Kategorien

1. Archäologische 
Gegenstände
2. Bestandteile von Kunst- 
und Beudenkmälern

3. Bilder und Gemälde

4. Aquarelle

8. Photographien, Filme

9. Handschriften

10. Bücher

11. Gedruckte Landkarten

12. Archive

13. Sammlungen

14. Verkehrsmittel

15. a) Weitere Antiquitäten, 
sofern sie nicht unter die 
Kategorien nach 1 bis 14 
fallen * Spielzeug, Spiele * 
Gegenstände aus Glas * 
Gold- und 
Silberschiedearbeiten * 
Möbel und 
Einrichtungsgegenstände * 
Optische, photographische 
und kinematographische 
Instrumente * 
Musikinstrumente * 
Uhrmacherwaren * 
Holzwaren * Keramische 
Waren * Tapisserien * 
Teppiche * Tapeten * Waffen

15. b) Sonstige 
Antiquitäten, sofern sie nicht 
unter die Kategorien nach 1 
bis 14 fallen

Regierungsentwurf 
vom 4.11.2015

Verordnung (EG) Nr. 
116/2009 des Rates

lassen sich nur über die bekanntheit eines Künstlers vermarkten. und selbstverständlich orientiert sich das 
engagement der gerade bei notleidenden öffentlichen Kassen so wichtigen sponsoren aus der wirtschaft 
und industrie an diesen maßstäben. 

es ist nicht mehr so wie früher. Konzerne wie vw oder bmw schließen langfristige verträge – es geht um 
nachhaltigkeit – mit moma und whitney in new York und tate modern in london mit jährlichen zuwen-
dungen in millionenhöhe. unterstützung des Kulturstandorts deutschland? die heutigen manager denken 
anders. sie verlangen ein return on investment. sie wollen die marken ihres unternehmens international 
durchsetzen und haben dabei die besucherzahlen in internationalen Kunstzentren im fokus, zurzeit bei 
moma ca. 7 millionen und bei tate modern ca. 5,5 millionen mit steigender tendenz, da beide museen 
innerhalb der nächsten zwei Jahre zusätzliche ausstellungsgebäude errichten. mit solchen besucherzahlen 
können deutsche museen in keiner weise konkurrieren. die finanzierung der Projekte in london und new 
York erfolgt steuerlich begünstigt durch private geldgeber und foundations. dementsprechend ist auch 
das Programm dieser institutionen auf ausstellungen mit Künstlern von internationaler bedeutung ausge-
richtet. das deutsche museumssystem ist föderal ausgerichtet und basiert auf der zuwendung öffentlicher 
mittel der länder, städte und Kommunen. das muss erhalten bleiben. wenn britische und amerikanische 
museumsdirektoren einen großteil ihrer zeit mit privaten geldgebern verbringen, herrscht in deutschland 
immer noch das Prinzip der strukturellen staatlichen unterstützung. der Kulturstandort deutschland ist durch 
substanzielle wettbewerbsnachteile im zusammenhang der erhöhten mehrwertsteuer, des folgerechts und 
der abgaben an die Künstlersozialkasse benachteiligt. wenn jetzt ein gesetz verabschiedet wird, das durch 
staatliche Kontrollmaßnahmen Kosten in nicht kalkulierbarer höhe nach sich zieht, wäre das eine belastung, 
die der Kunstbetrieb nicht zu verkraften kann.

harald falckenberg
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III.	 Appendix.	Abdruck	von	Gesetzestexten	zum	Abwanderungsschutz
	 national	wertvollen	Kulturguts
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Art.	36	des	Vertrags	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	
(AEUV)	vom	7.	Februar	1992
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EU-VO	Nr.	116/2009	vom	18.	Dezember	2008
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